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Steueranrechnung bei Auslandsdividenden landet wieder beim EuGH 

16.06.2009 
 

Das FG Köln hat dem EuGH mit Beschluss vom 14.5.2009 (2 K 2241/02) erneut die Frage zur 
Vorabentscheidung vorgelegt, inwieweit die Körperschaftsteuer auf Auslandsdividenden im 
Rahmen des bis 2000 geltenden Anrechnungsverfahrens bei der persönlichen Einkommensteu-
er des inländischen Aktionärs angerechnet werden kann. Hintergrund hierfür ist die in Deutsch-
land bis Ende 2001 herrschende steuerliche Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländi-
schen Dividenden, was einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit 
darstellt (EuGH 6.3.2007, C-292/04, DStR 2007, 485). Entschieden wurde hierbei über den vom 
FG Köln vorgelegten Fall des deutschen Privatanlegers Meilicke (24.6.2004, 2 K 2241/02, EFG 
2004, 1374). Der beanstandete Streitpunkt: Die Erzielung von möglichst hohen Nettorenditen ist 
das wirtschaftliche Ziel jeder Geldanlage, daher führt die Benachteiligung von ausländischen 
Dividenden zu einer generell schlechteren Performance bei Aktienanlagen jenseits der Grenze. 
Der EuGH folgte der Argumentation und hat die zeitliche Wirkung des Urteils nicht beschränkt. 

Offen blieb allerdings in der Entscheidung des EuGH, wie das für das deutsche Körperschafts-
teuer-System konzipierte Anrechnungsverfahren bei ausländischen Dividenden durchzuführen 
ist, insbesondere welche formellen Anforderungen an den Nachweis ausländischer Körper-
schaftsteuer zu stellen sind. Die Verwaltung hat sich bislang gegen die Umsetzung der EuGH-
Entscheidung gewehrt. Anleger berichten, dass die Finanzämter eine Steueranrechnung mit den 
Argumenten ablehnen, es lägen keine ordnungsgemäßen Steuerbescheinigungen vor oder auf-
grund bestandskräftiger Bescheide könne keine Änderung mehr erfolgen. Diese beiden Punkte 
bringt das FG Köln nun in Luxemburg erneut an. 

Das FG Köln sieht sich insbesondere vor das Problem gestellt, dass die Vorbelastung der aus-
ländischen Dividenden mit Körperschaftsteuer regelmäßig faktisch nicht feststellbar ist, da es an 
der ordnungsgemäßen Steuerbescheinigung wie bei inländischen Dividenden fehlt. Daher be-
trifft eine Vorlagefrage die Höhe des Anrechnungsguthabens und das Erfordernis einer Körper-
schaftsteuerbescheinigung i.S.d. § 44 KStG a.F. 
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Hinzu kommen Fragen zur Änderungsvorschrift des § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO als rückwirkendes 
Ereignis, weil die Gewährung der Körperschaftsteueranrechnung zunächst die Änderung be-
standskräftiger Einkommensteuerbescheide voraussetzt. Diese Vorschrift wurde Ende 2004 
durch das EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz ergänzt, nunmehr gilt die nachträgliche Erteilung 
einer Bescheinigung nicht mehr als rückwirkendes Ereignis.  

Hier hat das FG Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Europarecht, weil der Gesetzgeber die 
Norm ohne Übergangsregelung dahingehend geändert hat, dass eine Durchbrechung der Be-
standskraft bei Vorlage einer Körperschaftsteuerbescheinigung nicht mehr möglich ist. Sollte 
hingegen keine Körperschaftsteuerbescheinigung erforderlich sein, wäre bei ausländischen Di-
videnden - im Gegensatz zu inländischen - keine ermessensunabhängige Rechtsgrundlage zur 
Durchbrechung der Bestandskraft gegeben. Das FG Köln fragt daher ebenfalls an, ob die Vorla-
ge einer Körperschaftsteuerbescheinigung nach §§ 44 ff. KStG a.F. mit der Kapitalverkehrsfrei-
heit vereinbar ist, obwohl eine entsprechende Unterlage im Hinblick auf ausländische Dividen-
den faktisch unmöglich beizubringen ist. Sie muss nämlich u.a. den Betrag der anrechenbaren 
Körperschaftsteuer sowie die Zusammensetzung der Leistung nach den unterschiedlichen Tei-
len des verwendbaren Eigenkapitals enthalten. Daher zieht das FG zur Gewährleistung der Ka-
pitalverkehrsfreiheit eine Verpflichtung zur Schätzung der Körperschaftsteuerbelastung in Be-
tracht, wobei auch mittelbare Körperschaftsteuervorbelastungen zu berücksichtigen wären. Hier 
könnte möglicherweise der Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers tangiert sein, weil es an 
einer geeigneten Rechtsgrundlage für die Gewährung der Körperschaftsteueranrechnung auf 
ausländische Dividenden fehlt. Zudem soll der EuGH noch zur Frage Stellung nehmen, ob es 
der Kapitalverkehrsfreiheit entgegensteht, wenn die Körperschaftsteuer in Höhe von 3/7 der 
Bruttodividenden auf die Einkommensteuer angerechnet wird, obwohl die auf der ausländischen 
Dividende lastende tatsächlich entrichtete Körperschaftsteuer höher sein könnte.  
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